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Flüchtlingsrat          Info Thüringen

Die Macht der Gewohnheit oder man trennt sich so ungern...

Was bleibt dem besonnenen Be-
trachter zu den Verhältnissen in
Katzhütte noch zu denken? Was
vermag wer noch dazu zu sagen?

In den letzten Wochen sind
neben den lautstarken Pro-
testen der Bewohner und
Unterstützer durch die
Presse unzweifelhaft ge-
sundheitsschädliche Bau-
mängel ans Tageslicht getre-
ten. Neben der isolierten
Lage taugt die Sammelun-
terkunft nicht zur dauerhaf-
ten Unterbringung von
Menschen.

Flüchtlingsunterbringung ist ein
randständiges Thema, es interes-
siert nicht wirklich. Es interessiert
weder die Landkreise oder freien
Städte, noch die Betreiber, weder
die Kirchen, noch die Gewerkschaf-
ten wirklich. Diesen Sack lässt man
lieber zugeschnürt, zu schnell kom-
men Fragen nach der Menschen-
würde und damit eine ganze Palette
von Antworten etc. nach. Und ir-

gendwie kann man sich des Ein-
drucks nicht erwehren, dass man
gerne an alten Gewohnheiten fest-
hält.

Es gibt einen in Form ge-
gossenen Vertrag mit ei-
nem Betreiber, hier der
K+S Sozialbau GmbH.
Damit hat man seine Ver-
antwortung weitestge-
hend übertragen. Das fühlt
sich gut an. Wenn da nicht
noch dieser Schwarz-
schimmel wäre. Der soll ja
wohl Gesundheitsschäden
hervorrufen. Und womög-

lich kommen die Schäden doch
schon vor der Abschiebung. Das ist
schlecht. Das fühlt sich schlecht an.
Wer sagt sich schon gerne, dass er
möglicherweise eine Mitverantwor-
tung an der ernsthaften Erkrankung
eines Kleinkindes hat? Und die Kos-
ten der Gesundheitsversorgung fal-
len dann eventuell auf den Land-
kreis. Und man hätte beides – Kos-

ten und Mitverantwortung. Nein,
nein so weit sollte man nicht den-
ken.

Oder der Gedanke, dass
die Stadt Suhl alle Flüchtlin-
ge in leerstehenden Woh-
nungen untergebracht hat.
Oder die Landeshauptstadt
Erfurt, die insbesondere
Familien mit guter Reso-
nanz in Wohnungen unter-
bringt.

Nein, da ist dieser Vertrag,
der regelt alles und man
trennt sich so ungern...

Aktions- und Demon-
strationstag

zur Schließung des Katzhütter
Asylbewerberheimes

am 5. Juni 2008

in Saalfeld und Katzhütte

Programm:

11:30 bis 12:30 Uhr
Delegationsbesuch in

Katzhütte

14:00 bis 16:00 Uhr
Kundgebung in Saalfeld  am

Marktplatz mit offenem Mikro-
fon zum Thema: Situation der

Asylbewerber in Thüringen

16:00 bis 19:00 Uhr
Demonstration zum Landrats-

amt Saalfeld/Rudolstadt
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Eisenach
Ausländerbeirat Eisenach

Tel.: 03691-744776

Erfurt
Ausländerbeirat Erfurt

Di und Do von 16 - 18 Uhr

Tel.: 0361-6551040

Caritas Regionalstelle Mittelthüringen -

Beratung für Flüchtlinge u.MigrantIn-

nen

Tel.: 0361-5553320

Jüdische Landesgemeinde Erfurt

Beratung für jüdische EmigrantInnen Tel.:

0361-5624964

Evangelischer Kirchenkreis Erfurt

Flüchtlings- und Ausländerberatung

Tel.: 0361-7508422/-23

Evangelische Kirchenkreis Erfurt, Offe-

nen Arbeit, Allerheiligenstr. 9

Ausländerrechtsberatung

mittwochs von 17 bis 19 Uhr

Gera
Diakonieverbund Gera e.V.

Asyl- und Sozialberatung in der GU

Tel.: 0365-8007798

Gotha
Diakoniewerk Gotha

Beratung für MigrantInnen

Tel.: 03621-305825

L’ámitie

Multikulturelles Zentrum

Tel. 03621- 29340

Jena
Bürgerinitiative Asyl e.V.

Asyl- und Ausländerberatung

Tel. 03641-493330

Ausländerbeirat Jena

Tel.: 03641-493330

Diakoniekreisstelle Jena

Flüchtlings- u. Verfahrensberatung

Tel.: 03641-443709

REFUGIO Thüringen

Psychosoz. Zentrum für Flüchtlinge

Tel.: 03641-226281

The Voice Refugee Forum Jena

Tel.: 03641-665214

THO Thüringer Hilfsdienst für Opfer

rechtsextremer Gewalt

Tel.: 03641-801366

Nordhausen
Schrankenlos e.V.

Asylberatung

Tel.: 03631-9 0901

Saalfeld
Caritas Saalfeld

Beratung für MigrantInnen

Tel.: 03671-35820

Suhl
Ev. Kirchenkreis Henneberger Land

Asylberatung/Abschiebehaftgruppe

Tel.:  03681-308193

Weimar
Caritas und Diakonie

Asyl- und Sozialberatung in der Ge-

meinschaftsunterkunft

Tel.: 03643-497981

Impressum

Flüchtlingsrat Thüringen e.V.

Warsbergstraße 1

99092 Erfurt

Tel 0361-21727-20

Fax 0361-21727-27

E-Mail: info@fluechtlingsrat-thr.de

www.fluechtlingsrat-thr.de

Das Info kann kostenlos bestellt

werden. Der Flüchtlingsrat ist je-

doch auf Spenden angewiesen, um

unabhängig von staatlichen Geldern

und Interessen für das Recht auf

Asyl und den Schutz von Flüchtlin-

gen eintreten zu können.

Spendenkonto

SEB Leipzig

BLZ 860 101 11

Konto-Nr. 196 370 4200

Kontakt regional

Internet für
Flüchtlinge/
Internet for

refugees

Der Flüchtlingsrat und das

DGB-Bildungswerk bieten allen

Flüchtlingen an, das Internet ken-

nenzulernen und zu nutzen/

The Refugee Council and the DGB

Bildungswerk offer to all refugees

to learn to use the Internet.

Wann/Time?

Jeden Dienstag/

Every Tuesday

14.00 – 16.00

Wo/Where?

Büro des Flüchtlingsrates/ Office of

the Refugee Council,

Erfurt, Warsbergstraße 1

Termine

20. Juni 2008, 15 Uhr
Mitgliederversammlung  in Erfurt

28. Juni 2008, 12 Uhr
Offener Flüchtlingsrat in Apolda
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Flüchtlinge in Katzhütte protestieren gegen Unterbringungssituation

Mitte Februar 2008 wurde die Öf-
fentlichkeit auf die skandalösen Le-
bensbedingungen in der Gemein-
schaftsunterkunft für Flüchtlinge in
Katzhütte, einer weniger als 2000
Einwohner zählenden Gemeinde im
Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, auf-

merksam.

Isolation, keine Möglichkeiten sozia-
ler Teilhabe, fehlender Zugang zu
Gesundheitsversorgung und Arbeit,
dazu unmenschliche Lebensverhält-
nisse und schikanöse Behandlung
durch die Heimleitung, so die Vor-
würfe der BewohnerInnen.

Der Protest der in der Unterkunft
lebenden Flüchtlinge, unterstützt
durch the voice – refugee forum, rief
überregionale Zeitungen und Fern-
sehen auf den Plan. Eine Pressekon-
ferenz in der Unterkunft wurde or-
ganisiert, in welcher die Missstände
benannt wurden und auch ein Ver-
treter des
Landkreises zu
Wort kam.

Der durch die
öffentliche Be-
richterstattung
entstandene
Druck nötigte
dem zuständi-
gen Landrats-
amt einige Zugeständnisse ab, nach-
dem noch kurz vorher alle Vorwürfe
heruntergespielt worden waren. Ei-
nige wenige bauliche Schönheitsre-
paraturen wurden durchgeführt,

Schimmelflecken übermalt, ein Dach
abgedichtet, die Fenster so modifi-
ziert, dass sie nun gekippt werden
können. Außerdem zeigten sich die
Zuständigen (Landrätin und Auslän-
derbehörde) zu Gesprächen mit
dem Flüchtlingsrat bereit.

Öffentliche Kritik jedoch war
die Behörde nicht bereit hinzu-
nehmen. Auch gab es keine Be-
reitschaft, die Selbsthilfeorgani-
sation der Flüchtlinge in Thü-
ringen, the voice, in die Ge-
spräche einzubeziehen. Nach
einer, den Gesprächsverlauf
und die Inhalte verfälscht dar-
stellenden, Presseveröffentli-
chung der Landrätin und einer
entsprechenden Richtigstellung
durch den Flüchtlings-

rat, wurde der Gesprächsfa-
den durch die Landrätin
denn auch durchtrennt.

Gleichzeitig war man aber
auch schon darüber hinaus
tätig geworden: Schon vor
den Gesprächsterminen war
der Betreibervertrag um ein
weiteres Jahr verlängert
worden, später wurden die
Sprecher der BewohnerIn-
nen gegen ihren Willen in
andere Landkreise „umver-
teilt“. Inzwischen wurde so-
gar einem Pfarrer, der eine Familie
betreut, Hausverbot erteilt.

Für mehrere Flüchtlings-
familien wurden, so we-
nigstens ein Positives,
Wohnungen in anderen
Städten gefunden.

Dies ändert jedoch
nichts Grundlegendes an
der Situation in Katzhüt-
te, an den Bedingungen,
unter denen die verblie-
benen Flüchtlinge wei-

terhin leben müssen. Es ändert
nichts daran, dass verlangt wird, zum
„Deutsch“-Duschen („Ein Deutscher
duscht nicht unter fließendem Was-

ser. Er seift sich ein und dreht dann
das Wasser wieder an.“ Petra Maar,
Heimleiterin, zitiert in TAZ,
26.03.2008) bei Wind und Wetter
über den Hof gehen zu müssen, dass
die Flüchtlinge weiterhin in Isolation
leben müssen in dünnwandigen Ba-
racken, die ehemals nur als Som-
merferienlager gedacht waren.
Nichts hat sich geändert daran, dass
dieses Leben krank macht und mit
menschenwürdigem Leben und
Wohnen nichts gemein hat.

Hoffnung macht, dass sich inzwi-
schen zahlreiche Menschen in Saal-
feld und darüber hinaus mit den
Flüchtlingen solidarisieren, dass der
Protest der Flüchtlinge weiterhin
unterstützt wird mit Kundgebungen,

Demonstrationen
und Veranstaltun-
gen.

„Nach den be-
kannt gewordenen Zuständen gibt
es keine Lösung unterhalb der sofor-
tigen Schließung dieser krankma-
chenden, unwürdigen Behausun-
gen.“, heißt es in einer von Flücht-
lingsorganisationen initiierten Fax-
kampagne zur Schließung dieser Un-
terkunft (http://thecaravan.org/fi-
les/caravan/katzhuettemuster-
brief1_de.pdf).
Dieser Satz ist leider immer noch
aktuell.

Sabine Berninger
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Asylsuchende wollen menschenwürdige Wohnungen
statt Hütten!

Flüchtlingsrat Thüringen vor Ort in Katzhütte

Die Gemeinschaftsunterkunft soll
mindestens noch ein Jahr weiter be-
trieben werden, obwohl die Be-
schwerden der dortigen Bewohner
über die katastrophalen baulichen
Missstände dieser Unterkunft nicht
ausgeräumt sind. Die Wände der
„Baracken“ sind von unten nass,
manche Dächer sind undicht. Uns
wurden von schnellen Malerarbei-
ten berichtet, wenn sich wieder ein-

mal die Kontrollen anmeldeten.
Neuanstriche  weisen neue Blasen
auf und der Schwarzschimmel
durchdringt auch diesen Anstrich.
Natürlich wird den Bewohnern un-
terstellt, sie würden ihre Unterkunft
nicht ausreichend belüften. Auch am
9. April  2008, unser Besuch in
Katzhütte, wurde (zufällig?) ein Ob-
jekt eingerüstet. Nicht jede „Hütte“
hat Duschen. So müssen ein Teil
der Bewohner bis zu 300 m über
den Hof gehen, um eine der weni-
gen Duschen nutzen zu können.
Dies bei jedem Wetter. Wir erin-
nern, Katzhütte  wurde für Kinder
als Sommerlager erstellt. Das heute
manche Asylbewerber bis zu  6 Jah-
ren dort leben müssen, ist unver-
zeihlich!

Doch die Bewohner bedrücken
nicht nur die mangelnden Baulich-
keiten. Sie sind in einem Landkreis

untergebracht, in dem keine Arbeit
zu finden ist. Die Verkehrsanbin-
dung ist unzureichend. Der Bus
fährt nur einmal am Tag. Amtswege
sind so deutlich erschwert. Grund-
sätzlich sind die Flüchtlinge mit sol-
chen Bedingungen überfordert und
alleingelassen. Der Flüchtlingsrat
Thüringen hat auf Grund dessen ein
Gespräch mit den Bewohnern und
zuvor ein Gespräch mit der zustän-

digen Landrätin Frau
Philipp, einem Vertre-
ter der Ausländerbe-
hörde und mit einem
Dezernenten für Sozia-
les und Jugend geführt.
Da der Betreiber der
Gemeinschaftsunter-
kunft Katzhütte bereits
eine einjährige Verlän-
gerung erhalten hat,
könnte frühestens ab
April 2009 über die
weitere Nutzung ver-
handelt werden. Man
ist gegenwärtig lediglich

bereit, die Wohnsituation von Fami-
lien mit Kindern zu prüfen.

Menschenwürdige Wohnbedingun-
gen, wie sie vom Gesetz vorge-
schrieben sind: Fehlanzeige!! Diese
Baracken sind nicht zu sanieren. An-
dere Unterkünfte müssen her! Die
Bewohner wünschen sich  dezen-
trale reguläre Wohnungen in Stadt-
nähe, doch zumindest einen Wech-
sel in andere Heime. Die bürokrati-
sche Entscheidung den Pachtvertrag
mit dem Inhaber des „Barackenla-
gers“ zu verlängern, ist kein Grund
die Gesundheit der Asylbewerber
aufs Spiel zu setzen noch eine men-
schenwürdige Unterkunft weiter
vor zu enthalten.

Die Landrätin Frau Philipp muss in
diesem Sinne unbedingt handeln!

Elke Heimrich

Rechtliche und politische

Spielräume zur Verbes-

serung der Lebenssituation

von Flüchtlingen nutzen!

ExpertInnenanhörung im Thüringer
Landtag verdeutlicht gravierende
flüchtlingspolitische Mängel

Am 13. März 2008 fand auf Vor-
schlag der CDU-Abgeordneten im
Gleichstellungsausschuss des Thürin-
ger Landtags eine Öffentliche Anhö-
rung zur Migrationspolitik in Thürin-
gen statt. 18 ExpertInnen erläuter-
ten insgesamt neun Abgeordneten
der Landtagsfraktionen sowie Ver-
tretern der Landesregierung die Si-
tuation von Migrantinnen und Mi-
granten in Thüringen. Die Themen-
palette reichte dabei von Problemen
in der Flüchtlingspolitik (Unterbrin-
gungssituation, Mobilität von Flücht-
lingen, die in abgelegenen Regionen
wohnen müssen, Diskriminierung
durch die praktizierten Formen der
Leistungsgewährung) über die Praxis
der Integrationskurse bis hin zu Fra-
gen der Anerkennung von Berufsab-
schlüssen und spezifischen Proble-
men von Frauen.

Hier einige Auszüge aus der Anhö-
rung:
So führte beispielsweise der Vertre-
ter des Thüringischen Landkreista-
ges aus, dass Gemeinschaftsunter-
künfte auch Vorteile böten, ohne
diese konkret benennen oder ent-
kräften zu können, dass viele Proble-
me durch diese Form der Unter-
bringung erst entstünden.

Der Ausländerbeauftragte der Thü-
ringer Landesregierung Peters
sprach von einem „inflationären“
Gebrauch des Integrationsbegriffs
und erklärte Integration als „die Ein-
gliederung in bestehende Sozial-
strukturen und die Art und Weise,
wie die neuen Bevölkerungsgruppen
mit dem bestehenden System zu
ökonomischer, rechtlicher und kul-

Fortsetzung auf Seite 5
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tureller Beziehung verknüpft würden
… Subjektiv erfordere Integration
bei den Migranten Veränderungen
im Denken, im Verhalten und in den
Einstellungen und verlange ihnen da-
mit erhebliche Anpassungsleistungen
ab. Im Leben von Immigranten ver-
ändere sich oft nahezu alles: die
Sprache, die soziale Rolle, der sozia-
le Status, der Beruf. Verwandtschaft-
liche Bindungen lösten sich, der
Freundeskreis gehe verloren, das ge-
wohnte Klima, die gewohnte Land-
schaft, die Wohnverhältnisse änder-
ten sich, ebenso die Lebens- und
Kommunikationskultur, die öffentli-
chen Feste, das Verhältnis zur Zeit,
der Umgang mit der Krankheit etc.
Dass Menschen diese Veränderun-
gen bewältigten, sollte den Einhei-
mischen zunächst Respekt abnöti-
gen, darüber hinaus vor allem Ver-
ständnis, dass diese Anpassungslei-
stungen nur schrittweise gelingen
könnten und in vielen Fällen unvoll-
kommen blieben.“ Peters bezeich-
nete Gemeinschaftsunterkünfte als
„Notlösungen“ und erklärte, ein
Katalog von Mindeststandards
müsse seriös erarbeitet werden,
dort sei es meist „eng und nur be-
dingt familienfreundlich“, außer-
dem sollten die Unterkünfte an
Orten eingerichtet werden, wo die
soziale Infrastruktur zugänglich sei.
Deutlich kritisierte Peters die seit
1993 unveränderten Regelsätze,
die insbesondere für eine „Dauer
von Jahren und für Familien … un-
genügend“ seien.

Die Vertreterinnen der LAG der
kommunalen Ausländerbeauftrag-
ten, Fichtelmann und Tuche, erneu-
erten u. a. die Forderung der Aus-
zahlung der Leistungen für Flüchtlin-
ge in Form von Bargeld: „im Bundes-
gesetz sei der Ermessensspielraum
beschrieben. Die Thüringer Verwal-
tungsvorschrift besage, dass vor der
Auszahlung von Barleistungen die
Genehmigung des Landesverwal-
tungsamtes eingeholt werden müsse.
Diese werde nur in begründeten
Ausnahmefällen erteilt. Für eine sol-
che Verwaltungsvorschrift gebe es
keinen Grund. Nach Meinung der

LAG könnten die zuständigen Kom-
munen über die Ausreichung der
Leistungen aufgrund des Gesetzes
selbst entscheiden. … Bedenke man,
dass den Flüchtlingen nur ein gerin-
ger Betrag für die Bedürfnisse des
täglichen Lebens zur Verfügung ste-
he, seien hierfür Bargeldleistungen
notwendig.“

Der Vertreter der Liga der freien
Wohlfahrtsverbände betonte, aus
seiner Sicht sei die Unterbringung
von Flüchtlingen in einer Wohnung
nicht teurer als in einer Gemein-
schaftsunterkunft. Für die berufliche
Integration sei es wichtig, längerfris-
tig Konzepte umzusetzen, so dass
Menschen mit Migrationshintergrund
auf kommunaler und Landesebene

als Angestellte oder Beamte arbeiten
dürften und sich mit ihren Erfahrun-
gen in die Gesellschaft einbringen
könnten.

Gesa Busche (refugio thüringen) er-
gänzte, die Randlage der Flüchtlings-
unterkünfte verursache einen erhöh-
ten Bedarf an Fahrtkosten für den
Besuch von Behörden, Ärzten usw.,
den die Flüchtlinge weitgehend allein
zu tragen hätten. Es sei weiter fest-
zustellen, dass die Zahl und die
Schwere physischer und psychischer

Erkrankungen stark zunehme, wenn
Flüchtlinge lange in Gemeinschafts-
unterkünften lebten.

Frau Albert, Beauftragte der Evange-
lischen Kirchen, unterstrich, eine
Schlechterstellung von Flüchtlingen
sei nicht gerechtfertigt, auch nicht
durch das Argument, der Verbleib
dieser Menschen sei nicht auf Dauer
angelegt.

Steffen Dittes vom Flüchtlingsrat leg-
te dar, dass nach Erfahrung des
Flüchtlingsrates das Land Thüringen
seine Verantwortung im Bereich
Flüchtlinge, insbesondere in der
Kontrolle der Landkreise und kreis-
freien Städte, nur unzureichend
wahrnehme. Zum Beispiel würden
die Betreiberverträge dergestalt ab-
geschlossen würden, dass eine hu-
mane Unterbringung nicht mehr zu
gewährleisten sei und dass Flücht-
linge oft um ihre Rechte gebracht
würden. Ein wesentliches Merkmal
für Deintegration sei die Gemein-
schaftsunterkunft. Im Übrigen ver-
nachlässige das Thüringer Flücht-
lingsaufnahmegesetz, dass im Bun-
desgesetz die Abwägung sowohl
des öffentlichen Interesses als auch
der privaten Belange des Einzelnen
vorschreibe. Der Flüchtlingsrat be-
streite, dass es automatisch ein öf-
fentliches Interesse gebe, das eine
Unterbringung in der Gemein-
schaftsunterkunft erfordere.

„Dass der Wille des Gesetzgebers
mit dem ThürFlüAG nicht vollstän-
dig umgesetzt werde, beweise das
Beispiel des Landkreises Sömmerda
mit nur 1,8 Prozent dezentraler
Unterbringung. Allein die Zahl zei-
ge, dass es sich nicht um das Ergeb-

nis einer Abwägung handeln könne,
sondern dass die Gemeinschaftsun-
terkunft automatisch zur grundle-
genden Unterbringungsform ge-
macht werde.

Solange Gemeinschaftsunterkünfte
bestünden, müsse das ThürFlüAG
auch hinsichtlich der Beteiligung der
Flüchtlinge an der Finanzierung die-
ser Gemeinschaftsunterkünfte über-
arbeitet werden. Wenn Flüchtlinge

Fortsetzung von Seite  4
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arbeiteten, hätten sie als Haushalts-
vorstand 150 Euro für die Unterbrin-
gung zu bezahlen. Jedes weitere Mit-
glied des Haushalts müsse 75 Euro
Nutzungsentgelt zahlen. In einem
Fall habe auf diese Weise für eine
Unterbringung in einer Gemein-
schaftsunterkunft ein Preis von über
11 Euro pro Quadratmeter gezahlt
werden müssen. Das sei Wucher
und sittenwidrig. Eine Vergleichs-
miete für einen ähnlichen baulichen
Zustand habe in der betreffenden
Stadt 3,20 Euro pro Quadratmeter
betragen. Dennoch habe diese Stadt
einen Antrag auf Einzelunterbringung
trotz eigenen Einkommens abgewie-
sen.“

Als weiteres Problem kennzeichnete
Dittes u. a. die Residenzpflicht. Dass
Asylsuchende verpflichtet seien, ih-
ren Wohnsitz an einem bestimmten
Ort zu nehmen, bedeute nicht, dass
man ihre Bewegungsfreiheit ein-

schränken dürfe. Auch das Sachlei-
stungsprinzip, dass Menschen noch
zusätzlich zur Leistungshöhe (die
zum Beispiel auch zu massiven Ein-
schränkungen in der medizinischen
Behandlung von Flüchtlingen führe)
diskriminiere, sei nicht mehr zu be-
gründen. „Tatsächlich werde das
Missbrauchspotenzial mit den Wert-
gutscheinen erhöht. Die Menschen
suchten zwangsläufig nach Wegen,
wie sie die Gutscheine anders ver-
werten könnten. Gegenwärtig beob-
achte man, dass dieser Missbrauch
zum Nachteil der Asylsuchenden be-
trieben werde, da die Wertgutschei-
ne als Zweitwährung mit einem Um-
tauschkurs von 1 : 0,8 gehandelt
würden. Missbrauch könne in die-
sem Bereich nur durch die Gewäh-
rung von Bargeld verhindert wer-
den.“ (Quelle: Gleichstellungsaus-
schuss, Ergebnisprotokoll der 33.
Sitzung am 13.03.2008).

Der Gleichstellungsausschuss des
Landtages hat sich für eine seiner

nächsten Sitzungen die Auswertung
der Anhörung vorgenommen. Der
Flüchtlingsrat Thüringen hatte dem
Ausschuss im Vorfeld der Anhörung
mit seiner Stellungnahme einen For-
derungskatalog zur Thüringer
Flüchtlingspolitik übergeben und ist
derzeit mit VertreterInnen des Land-
tages über eine Novellierung des
Thüringer Flüchtlingsaufnahmegeset-
zes im Gespräch.

In diesem Zusammenhang sei auf
eine öffentliche Anhörung der Frak-
tion DIE LINKE im Thüringer Land-
tag zum Thema Gemeinschaftsun-
terkünfte am Montag, dem 07. Juli
2008 verwiesen (nähere Infos unter
berninger@die-linke-thl.de).

Sabine Berninger

Interessierten stellt der Flüchtlings-
rat das Protokoll der Anhörung gern
zur Verfügung.

„Ich dachte, ich kann vergessen...“

Von der Fortsetzung traumatisierender Prozesse für Überlebende von Folter
und Gewalt durch eine Zwangsunterbringung in Gemeinschaftsunterkünften
ohne menschenwürdige Qualitätsstandards

Familie A. aus dem Iran - Ein Beispiel
aus Thüringen

Familie A. stammt aus dem Iran. Vor
fünf Jahren flohen sie nach Deutsch-
land. Der Übertritt zum christlichen
Glauben und die politischen Aktivitä-
ten des Vaters führten zu Verfolgung
der Familie, zu Inhaftierung und Fol-
ter des Vaters und zur Vergewalti-
gung der Frau A. Die körperlichen
Folgen sind verblasste Narben, die
seelischen Folgen allerdings gleichen
blutenden Wunden. Herr A. ist kör-
perlich schwer erkrankt. Frau A. lei-
det an einer posttraumatischen Bela-
stungsstörung und einer schweren
Depression mit suizidalen Episoden.
Regelmäßig wird sie in psychiatrische
Kliniken eingewiesen, wenn der Lei-
densdruck zu groß und der Lebens-
mut zu klein wird. Sie leben mit un-

gewisser Aufenthaltsperspektive, der
Angst vor Abschiebung und den
Ängsten, Alpträumen, den „Blitzen“
gleichenden unkontrollierten Erinne-
rungsfetzen an das Erlebte, mit der
Nervosität, den Konzentrationspro-
blemen, den körperlichen Schmer-
zen. Das Asylverfahren der Familie
A. ist nach all diesen Jahren noch im-
mer nicht abgeschlossen. Die Eltern,
der 16-jährige Sohn und die 8-jährige
Tochter leben seit der Asylantrag-
stellung vor fünf Jahren in einer Ge-
meinschaftsunterkunft (GU).  In der
GU lebt die vierköpfige Familie in ei-
nem Zimmer. Vorhänge teilen die
Metallbetten der Kinder vom Eck-
couch-Schlafplatz der Eltern. Ge-
setzlich vorgeschriebene sechs Qua-
dratmeter pro Mensch sind eingehal-
ten, aber wie wirkt sich dieses provi-

sorische Wohnen auf die psychoso-
ziale Gesundheit aus?

Überlebende von Folter, Krieg und Ge-
walt in GU

Schätzungsweise 40 Prozent aller
AsylantragstellerInnen leiden an ei-
ner so genannten Posttraumatischen
Belastungsstörung (PTBS) infolge
von körperlicher und seelischer Fol-
ter, Verfolgung, Kriegsgewalt, sexua-
lisierter Gewalt, der Zeugenschaft
von der Ermordung (naher) Angehö-
riger. Als Überlebende dieser For-
men von Gewalt von Menschen an

Fortsetzung von Seite 5
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Menschen benötigen sie eine Atmo-
sphäre von Schutz, Sicherheit und
Privatheit. Fehlen diese äußeren
Rahmenbedingungen, werden sie bei
der Bewältigung ihrer Erlebnisse ex-
trem behindert bzw. können sich
Krankheitssymptome verstärken. An
diesem Punkt kommt deshalb - ne-
ben der Aufenthaltssicherheit, den
damit verbundenen Rechten (medi-
zinische Versorgung, etc.) und der
„Gastfreundschaft“ der Aufnahme-
gesellschaft in all ihren Facetten - der
Wohnsituation eine ent-
scheidende Rolle zu.

Folter und Überleben

Folter verfolgt neben
der grausamen Erpres-
sung von Geständnissen,
dem Gewinnen von In-
formationen oder der
Bestrafung ein wesentli-
ches Ziel: Sie zielt darauf
ab, einen Menschen in-
nerlich zu unterwerfen,
seine Psyche verfügbar
zu machen. Sie beab-
sichtigt die Desorientie-
rung des Opfers bis hin
zur Vernichtung der Per-
sönlichkeit und der Iden-
tität. Opfer von Folter aber auch an-
deren Formen von Gewalt haben
(Todes-)Angst, Einschüchterung, Be-
drohung und Unterdrückung kennen
gelernt und überlebt. Sie benötigen
nun Humanität und eine menschen-
würdige Umgebung, in der sie ihr
„Selbst“, ihr „Mensch-Sein“ wieder
entdecken und das Erlebte verarbei-
ten können.

Die Wohnsituation in Gemeinschafts-
unterkünften

In vielen GU in Thüringen finden sich
typische und regelmäßige Umge-
bungsreize  wie Lärm und erhöhte
Hellhörigkeit bei schnellen Schritten
auf langen Fluren, Schreie, das Schla-
gen von Türen, Kasernen-Atmos-
sphäre, Schmutz, enges Zusammen-
wohnen und daraus resultierende
Konflikte unter den BewohnerInnen,
psychischer Druck/Terror des

Heimpersonals, etc.  Diese Reize
können bei traumatisierten Men-
schen zu einem wiederholten Erle-
ben der erlittenen Traumata und ei-
ner weiteren Chronifizierung führen.

Weiterhin können die folgenden Be-
dingungen Gefühle von Handlungs-
unfähigkeit verstärken bzw. erst ver-
ursachen: eine häufig äußerst isolier-
te Lage von GU in Thüringen,  das
Abgeschnittensein der BewohnerIn-
nen von sozialen Kontakten und so-
ziokulturellen Angeboten (Sprach-
kurse, Arbeit, Freizeitaktivitäten,
kulturelle und politische Aktivitäten),

das teils fehlende Angebot (billiger)
Einkaufsmöglichkeiten vor Ort, man-
gelnde Anbindung an den ÖPNV und
lange Fahrtwege zu ÄrztInnen, An-
wältInnen, Beratungseinrichtungen
usw. Durch die soziale Isolation wird
das traumatische Erleben fortge-
setzt. Ein junger kurdischer Mann,
der in Syrien monatelang aufgrund
politischer Aktivitäten inhaftiert und
gefoltert worden war, sagte bei RE-
FUGIO: „Das Leben in Deutschland
ist für mich schlimmer als in meinem
Land. In Syrien wusste ich wenigs-
tens, weshalb ich im Gefängnis war.
Hier in Deutschland weiß ich nicht,
warum ich so eingesperrt leben
muss!“ Er sagte weiter: „Ich wurde
[in meiner Heimat] gequält und ge-
schlagen, aber hier im Heim geht der
psychische Terror weiter!“ Wenn
eine Unterbringung in einer GU zu
einer solchen Aussage führt, ist eine

wesentliche Chance auf heilsame
Prozesse vertan und ein neuer „Ag-
gressor“, eine erneute „Bedrohung“
geboren.

Zudem kann das Behindern der Er-
füllung grundlegender Bedürfnisse
eines Menschen Schritt für Schritt zu
einem Gefühl des „Nicht-Mensch-
Seins“ führen. Eine kurdische Frau,
in der Türkei mehrfach inhaftiert
und vergewaltigt, erklärte bei REFU-
GIO: „Ich lebe nicht wie ein Mensch,
man behandelt mich nicht wie einen
Menschen, ich fühle mich wie ein
Teppich, auf den man tritt. Ich bin

schon lange kein
Mensch mehr.“

Zum Wohle des Kindes?

Das Leben in der GU,
in einem Zimmer ist
nicht nur für Herrn und
Frau A. aus dem Iran
stressbelastet und
krankheitsfördernd.
Auch die beiden Kinder
leben ein Leben fern
der Ansprüche an ihr
„Kindeswohl“. Denn
dass sich die genannten
Bedingungen in einer
GU auf Kinder und Ju-
gendliche, die sich mit-
ten im Entwicklungs-

und Identitätsfindungsprozess befin-
den, kaum förderlich auswirken kön-
nen, liegt auf der Hand.

Für sie bedeutet das Leben im
Heim: die Alpträume/ Schreie/
Schlaflosigkeit der Eltern Nacht für
Nacht miterleben zu müssen und die
Angst der Eltern zur eigenen Angst
zu machen (Polizeieinsätze in der
GU, Abschiebung der Zimmernach-
barn bei Nacht). Es bedeutet: aus
Scham über die Wohnsituation und
Wohnqualität keine (Schul-) Freun-
dInnen zu empfangen, keine Rück-
zugsmöglichkeiten (kein eigenes
Bett, kein eigenes Zimmer) und kei-
nen ruhigen Ort zum Lernen zu ha-
ben; auf engstem  Raum die Privat-
sphäre der Eltern Tag für Tag, Jahr
für Jahr zu teilen, Konflikte im Heim
hautnah mitzuerleben („einfache“

Fortsetzung von Seite 6
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Angebote
der Mobilen Beratung

im Landkreis Greiz

Die Stadt Greiz ist eine Kleinstadt
im östlichen Teil Thüringens mit
sinkender Bevölkerungszahl, zuneh-
mender Arbeitslosigkeit und Pro-
blematik einer rechten Szene. Den
Behörden ist „rechtsradikale Aktivi-
tät im Greizer Raum“ (Zitat eines
ablehnenden Bescheides auf einen
Umverteilungsantrag) angeblich je-
doch nicht bekannt. Ehrenamtlichen

und Mitarbei-
terInnen der
Diakonie ist
der Greizer
Raum in der
Asyl- und der
sozialen Ar-
beit diesbe-
züglich je-
doch eher als
Problemland-
kreis be-
kannt.

In Greiz be-
finden sich

die beiden Gemeinschaftsunterkünf-
te des gesamten Landkreises mit ca.
80 BewohnerInnen. Erst im Früh-
jahr 2008 wurde die GU in Weida
geschlossen und die BewohnerIn-
nen nach Greiz umverteilt. Die
Menschen kommen vor allem aus
Palästina, Syrien, Irak, Armenien
und Aserbaidschan. Im derzeit un-
ter Renovierung stehenden zen-
trumsnah gelegenen „unteren
Heim“ sind Familien (ca. 50 Perso-
nen) in i.d.R. zweí Zimmern pro Fa-
milie untergebracht. Im „oberen
Heim“ in Stadtrandlage leben vor al-
lem alleinstehende Männer.

Seit März 2007 organisiert ein Mit-
arbeiter des Diakoniezentrums Bet-
hesda/ Jena im Rahmen des
EFF-geförderten Projektes „Mobile
Beratung“ verschiedene Angebote.
Seit Beginn der Arbeit in Greiz im

Angebote der Mobilen Beratung im Land-
kreis Sömmerda

Im Rahmen der Verfahrensberatung
in der Landesaufnahmestelle Eisen-
berg, durchgeführt vom Diakonie-
zentrum Bethesda/Jena, bietet seit
Januar 2008 eine Dipl.-Sozialarbeite-
rin in der GU Gangloffsömmern/
Landkreis Sömmerda auf mobiler
Basis Beratung und Integrationshilfen
an. In der GU leben zurzeit ca. 65
AsylbewerberInnen und geduldete
AusländerInnen vorwiegend aus
dem Irak, Aserbaidschan, Armenien,
Tschetschenien,  China und dem
Iran.

Zu den Themenschwerpunkten des
EFF-geförderten Projekts „Mobile
Beratung“ gehören Fragen zum
Asylverfahren, Aufenthalt, Soziallei-
stungen; Vermittlung zu Beratungs-
einrichtungen und RechtsanwältIn-
nen; Information und Aufklärung
über Rechte und Pflichten. Für die
Tätigkeit wurde bisher kein Bera-
tungsraum in der GU zur Verfügung
gestellt. Das Landratsamt Sömmer-
da sieht aufgrund des Angebots der
Sozialbetreuung in der GU durch
den Thepra Landesverband keinen
zusätzlichen Beratungsbedarf. Ne-
ben der Beratung finden wöchent-

lich a) ein Alpha-
betisierungskurs
Deutsch, b) ein
Sprachkurs
Deutsch und c)
eine „Kin-
der-Sprachgruppe“ statt. Die Kurse
finden aufgrund der Verweigerung
geeigneter Räumlichkeiten in der
GU durch die Heimleiterin im Evan-
gelischen Gemeindehaus in der na-
hen Nachbarschaft statt. Die Kurse
werden von Ehrenamtlichen durch-
geführt und sehr gut angenommen.
Es besteht jedoch ein Bedarf an Un-
terstützung durch weitere Ehren-
amtliche. Die GU ist per Bahn in nur
30 Minuten ab Erfurt zu erreichen.

Für nähere Informationen können
sich Interessierte an Fr. Büchner,
Tel.: 0 15 20-44 31 691 („Mobile
Beratung“), wenden.

Gefördert durch
den Europäi-
schen Flücht-
lingsfonds (EFF)

Fortsetzung auf Seite 9

Schlägereien bis hin zu Messerste-
chereien mit Todesfolge, Suizid-
versuche von BewohnerInnen, se-
xuelle Belästigung und Übergriffe
auf Mädchen und Frauen, Drogen-
konsum und -handel) u. v. m. Die-
se Zustände in einer deutschen
Wohnung würden auf kurz oder
lang das Jugendamt auf den Plan
rufen.

REFUGIO Thüringen fordert da-
her eine an menschenrechtlichen
Standards ausgerichtete Unter-
bringung von Menschen während
und nach dem Asylverfahren. Vor-
rangig sollten hierbei Wohnungen

in Städten mit guter Infrastruktur
gewählt werden. Wo Wohnungen
nicht verfügbar sind, sollten die
Chancen des gemeinschaftlichen
Leben genutzt werden, denn be-
sonders für Familien und Alleiner-
ziehende mit Kindern, ältere Per-
sonen, seelisch und körperlich Er-
krankte kann das Zusammenleben
auch Vorteile bieten.

Hier sollte gelten: Freiwilligkeit bei
der Wahl der Wohnart, abge-
trennte Wohnbereiche, adäquate
Betreuung, die den besonderen
Bedürfnissen der BewohnerInnen
entspricht sowie eine unabhängi-
ge, qualifizierte Flüchtlingssozialar-
beit vor Ort.

Fortsetzung von Seite 7
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Rückkehr nach dem Krieg der nie wirklich zu Ende ist

Der Krieg im Kosovo 1999 ist vielen
erst nach der einseitigen Unabhängig-
keitserklärung am 17. Februar 2008
wieder ins Gedächtnis gerufen wor-
den. Die Situation im Kosovo wirft
u.a. die Frage auf: Was passiert mit
den Menschen, die dorthin wieder zu-
rückkehren sollen? Im Rahmen seiner
Diplomarbeit hat sich Andreas Kotter
im Sommer 2007 für fünf Wochen die
Situation vor Ort angeschaut.

Der Artikel wurde im April 2008 ver-
fasst.

Die massiven Kriegshandlungen auf
dem Balkan – keine 2.000 Kilome-
ter von Deutschland entfernt - lie-
gen nur ein Jahrzehnt zurück und
sind doch den meisten schon aus
dem Gedächtnis entrückt. Über die
Rechtmäßigkeit und die Auswirkun-
gen des NATO- Kriegseinsatzes im
Kosovo 1999 soll es hier nicht ge-
hen. Viel wichtiger erscheint es,
einmal zu schauen, was mit den
Menschen, die Opfer des Kriegs
wurden und flohen, nach ihrer
Rückkehr in das
Kosovo passiert
ist – denn Asyl
wurde ihnen in
der Regel nur
als „vorüberge-
henden Schutz“
gewährt.

Eine genaue
Zahl, wie viele
damals geflohen
sind, existiert
nicht. So lässt
sich nur schät-
zen, dass sich
derzeit ca.
35.000 Perso-
nen aus dem
Kosovo noch in
Deutschland
aufhalten.
Grund dafür ist,
dass das BAMF
in Nürnberg
bislang keine
extra Erhebung

für Personen aus dem Kosovo anleg-
te. Viele der Betroffenen sind Kinder
und Jugendliche, die ihre so genannte
Heimat Kosovo nicht kennen.

Ohne einen festen Aufenthaltstitel in
dem jeweiligen Aufnahmeland stellt
sich die Frage ob und wann die ehe-
maligen Flüchtlinge zurückkehren. Sie
sind zur Rückkehr verpflichtet, gege-
benenfalls wird eine Zwangsausreise
durchgeführt – besser bekannt als Ab-
schiebung. Damit hat man sich bislang
eher zurückgehalten, es ist aber zu
erwarten, dass deren Durchführun-
gen steigen werden.

Wer nicht freiwillig zurückgeht, geht
am Ende doch

Insgesamt wurde das Thema Remi-
gration und Rückkehrprozesse bisher
in der Wissenschaft eher oberflächlich
behandelt. Es findet sich dazu kaum
verwertbares Material. Auch die Stra-
tegien von Entscheidungsträgern, die-
se Rückführungen sozial verträglich
und nicht als Belastung für die Auf-
nahmegesellschaft durchzuführen,

Fortsetzung auf Seite 10

Frühjahr 2007 wurde ersichtlich,
dass (mobile) soziale Beratung we-
nig sinnvoll, da wenig erfolgsver-
sprechend ist. Diese bedauerns-
werte Tatsache ist Folge a) der
ständig automatisch abgelehnten
Anträge jeglicher Art, die mit Hilfe
des Projektmitarbeiters von den
Flüchtlingen selbst oder von
Rechtsanwälten gestellt wurden
und b) des sehr geringen Zeitum-
fangs innerhalb des Projektes von
nur wenigen Stunden wöchentlich,
was eine umfassende und kontinu-
ierliche Unterstützung in Bera-
tungsanliegen nicht möglich macht.

Wichtiger für die meist geduldeten
AusländerInnen der Stadt ist daher
die Gruppe von StudentInnen, die
für die Zukunft einer integrierten
deutschen Gesellschaft Verantwor-
tung tragen möchte und deswegen
ehrenamtlich Deutschkurse und
Hausaufgabenhilfen im Diakonie-
zentrum in Greiz anbietet. Das An-
gebot findet derzeit für die Bewoh-
nerInnen im „unteren Heim“ statt.
Hier leben momentan auf vier Eta-
gen ca. 50 Menschen, meistens Fa-
milien mit Kindern. Keines der Kin-
der besucht eine Kindertagesstätte;
im Heim selbst gibt es lediglich eine
Kinderbetreuung für ein paar Stun-
den am Tag.

Die Kurse laufen jetzt seit sechs
Wochen und werden von den Men-
schen mit Begeisterung angenom-
men. Ziel ist es nun weiterhin, vor
Ort Kontakte zwischen den Einhei-
mischen und den BewohnerInnen
der GU zu knüpfen, damit sie sich
in Deutschland mehr zu Hause und
integriert fühlen können.

Viktor Sebõ

Gefördert durch den Europäischen
Flüchtlingsfonds (EFF)

Fortsetzung von Seite 9

Serbisches Viertel in Prizren
Im März 2004 kam es zu den „Märzunruhen“, es ist mitunter auch von
„Pogromen“ die Rede. Damals wurden sehr viele serbische Klöster und
Häuser in Brand gesetzt. Die damals in Prizren lebenden Serben muss-
ten sich verschanzen und durch KFOR geschützt werden. Noch heute
sieht man die abgebrannten Häuser im serbischen Viertel Prizrens.

Während im Allgemeinen Kriegsschäden von albanischen Gebäuden be-
seitigt wurden, sind diese serbischen Gebäude noch immer zerstört und
werden auch nicht verändert. Das Ganze hat wohl auch einen symboli-

schen Charakter…
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waren bislang eher symbolischer Na-
tur, nicht aber auf Nachhaltigkeit an-
gelegt. In Flüchtlingsberatungsstellen
in Deutschland ist seit einigen Jahren
festzustellen, dass das Thema Rück-
kehrberatung ganz stark in den Vor-
dergrund rückt. Die MitarbeiterIn-
nen dort, meist Sozialarbeiter, haben
nun weniger mit Bleiberechtsfragen
zu tun, sondern immer mehr den
Auftrag, über Rückkehrentscheidun-
gen mit den Betroffenen zu spre-
chen. Von wirklicher Freiwilligkeit -
immer als oberste Prämisse bezeich-
net - kann dabei keine Rede sein,
wenn die Rückkehr so oder so for-
ciert wird.

Um die unangenehmen Abschiebun-
gen zu umgehen wurde im Falle Ko-
sovos in letzter Zeit verstärkt auf
Rückkehrprogramme gesetzt. Es gibt
jedoch bislang keine ehrliche Evalua-
tion derartiger Rückkehrprozesse,
wie erfolgreich diese Programme
sind.

Es ist auch nicht wirklich möglich,
reale Standards und Wirkungen ein-
heitlich zu skizzieren – was auch an
den Einzelinteressen der durchfüh-
renden Organisationen liegt. Es han-
delt sich – das sollte man nicht ver-
schweigen – um eine klare Wettbe-
werbssituation der agierenden Orga-
nisationen.

Die konkreten Belange der Betroffe-
nen und was mit ihnen nach der oft
unvermeidbaren Rückkehr in ihr
Heimatland passiert, wurde bislang
zu wenig betrachtet.

Auf in ein Land, das im Sommer 2007
noch keines war

Im Rahmen der Diplomarbeit „Rück-
kehrprogramme am Beispiel der
ehemaligen Flüchtlinge aus dem Ko-
sovo“ erkundete ich vor Ort die Si-
tuation der Rückkehrer. Mithilfe ei-
nes Stipendiums der Ebert-Stiftung
und der ideellen Unterstützung
zweier Professoren der FH Erfurt
konnte ich dieses ungewöhnliche Di-
plomprojekt nach einem Jahr Vorbe-
reitungszeit im Sommer 2007 ange-
hen. Dank guter Kontakte und hilfs-

bereiten Unterstützern war es mög-
lich, ein fünfwöchiges Praktikum in
Prizren (Süd-Kosovo) in einem Orts-
büro der AWO zu absolvieren. Un-
gefährlich war es nicht, allein dort
hinzureisen und unterwegs zu sein.
Sicherheit haben die beiden freundli-
chen Kollegen und die dort kennen
gelernten deutschen Soldaten von
KFOR. Dadurch kamen schnell wert-
volle Kontakte und Einblicke in die
Lebenswelt der Rückkehrer zustan-
de.

Kosovo – ein „Land“ voller Widersprü-
che und Unklarheiten

Im Sommer 2007 stellte sich die Si-
tuation vor Ort im Wesentlichen so
dar, dass die Mehrheit der Einwoh-
ner (sprich die Kosovo-Albaner) seit
nunmehr acht Jahren auf etwas war-
teten, was ihnen ihrer Meinung nach
eh schon gehörte. Sie wollten nicht
weiter hingehalten werden bis es zur
Unabhängigkeit kommt, sie wollten
Ergebnisse, und zwar sofort. Die Pa-
rolen „UNMIK go home“ (UNMIK
= Übergangsverwaltung der UN)
sind zahlreich zu lesen, die Parole „Jo
Negociata – Vetëvendosje“ (deutsch:
„Keine Verhandlungen mehr – Unab-
hängigkeit jetzt“) prangerten an fast
jeder Hauswand. Dahinter steckt
Kalkül. Die latente Bereitschaft, bald
wieder zur Waffe zu greifen und die

Dinge „zu klären“ war nicht zu ver-
kennen. Provokationen, sowohl sei-
tens der Kosovo-Albaner als auch
der serbischen Minderheit, waren an
der Tagesordnung.

Der Frust der Menschen ist deutlich
gewesen – kein Wunder bei einer
Arbeitslosigkeit, die geschätzt zwi-
schen vierzig und siebzig Prozent
liegt. Es fehlt den Menschen an Per-
spektive, vor allem ein großes Pro-
blem der Jugendlichen. Das ist inso-
fern verheerend, wenn man be-
denkt, dass ca. die Hälfte der ca.
zwei Millionen Einwohner des Koso-
vo unter 26 Jahre alt ist.

Die noch auf dem Gebiet lebenden
Serben sind durchschnittlich über
fünfzig Jahre alt, leben meist isoliert
in kleinen Verbänden und sind im-
mer wieder Opfer von Diskriminie-
rung und Ausgrenzung. Auch den an-
deren Minderheitsangehörigen im
Kosovo geht es überwiegend
schlecht. Roma leben in großen La-
gern unter katastrophalen Bedingun-
gen, unzählige Personen leben auf
engstem Raum. Über die geeignete
Form für eine Unterkunft kann man
sehr wohl auch streiten, letztlich
kommt es auf das eigene Empfinden
der Betroffenen an. Es gelang mir in
ein großes Lager einige Kilometer
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Kochecke im Garten
Dieser Herd mit Spüle stammt von einer Spende von UNHCR direkt nach dem Kriegsende
1999. Aufgenommen während einer Recherche von Udo Dreutler (Flüchtlingsrat B-W).
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von der Hauptstadt Prishtina ent-
fernt zu einem Interview meiner
Kollegen mit dem einzigen Arzt dort
zu gelangen. Wahrscheinlich hat ein
Haushalt in Deutschland mehr Medi-
kamente vorrätig als dieser Arzt. Je-
doch sind auch viele Probleme, die
in den letzten Jahren in Bezug auf
diese Roma-Lager im Kosovo ange-
prangert wurden, in der Realität
doch ein wenig anders. Wenn Ro-
ma-Kinder im Kosovo wegen verun-
reinigtem Wasser umgekommen
sind, dann hat das möglicherweise
auch etwas mit der Zerlegung von
Batterien auf diesem Gelände zu tun.

Ansatzversuche zur Verbesserung der
Lage

Nach dem Krieg waren unzählige
Hilfsorganisationen vor Ort, viele
mit ganz unterschiedlicher Intention
und Ausstattung. Die meisten dieser
Organisationen sind bereits wieder
von dort verschwunden. Es gibt kein
wirklich erkennbares System, Ener-
gien werden verschwendet. Prinzi-
piell weckt vieles im Kosovo den

Eindruck als sei es nicht wirklich
durchdacht. Die Soldaten der KFOR,
ganz besonders die deutschen Ein-
heiten im Süden, scheinen als eine
der Wenigen über Jahre fortgesetzte
Arbeit zu leisten. Es wurde versucht
Versorgungssysteme aufzubauen und
Strukturen zu schaffen. Zum Teil
leisten Angehörige der CIMIC-Ein-
heit („Civil-militarian cooperation“)
Aufgaben, die in Deutschland typi-
sche Sozialarbeiteraufgaben sind. Lö-
sen können jedoch auch sie die Pro-
bleme in den seltensten Fällen. Da-
für fehlt es einfach an einem soliden
Staatsapparat mit klaren Strukturen.
Wichtiger wäre vielmehr die Men-
schen zu aktivieren. Das ist schwer,
denn seit Jahrzehnten sind Clan-
strukturen ausschlaggebend für die
Erfolgsgeschichten der Einzelnen. In-
teressant war in diesem Zusammen-
hang der Versuch, in einem Dorfver-
bund unweit von Prizren ein Jugend-
parlament demokratisch zu wählen.
Erstaunlicherweise zügig und effektiv
ging die Wahl vonstatten, erste Plä-
ne, die Interessen der Jugendlichen
in die weitere Strategie der örtlichen
Politik einzubinden,  wurden entwi-
ckelt. Bleibt nur zu hoffen, dass die-

se Arbeit auch über die Zeit der An-
wesenheit der KFOR- Kontigente,
die dort jeweils für vier Monate sta-
tioniert sind, beibehalten wird. Not-
wendig ist der Auftrag von KFOR
dort auch weiterhin.

Situation der Rückkehrer

Wie stellt sich nun die Situation für
Rückkehrer in das Kosovo dar? Mit
einem Wort: „katastrophal“. Eine
weitere Anzahl von Menschen, die
in dieses eh schon marode System
aufgenommen werden sollen, wird
dieses möglicherweise nicht verkraf-
ten. In einem der dort geführten In-
terviews skizzierte eine Gesprächs-
partnerin die mögliche Situation der
weitflächig angelegten Rückführung
ehemaliger Flüchtlinge mit „another
Tsunami“. Die Rückkehrer sind in
den seltensten Fällen ausgebildet
und haben somit so gut wie keine
Gelegenheit, in den Arbeitsmarkt in-
tegriert zu werden. Rückkehrer ge-
nießen im Wesentlichen keinerlei
Priorität, wie mehrfach erklärt wur-
de. Vielmehr scheint es wichtig zu
sein, ehemalige Kriegstreiber zu be-
sänftigen.

Unterstützung seitens der Familie
gibt es für Personen, die jetzt erst
zurückkehren, kaum. „Warum sol-
len wir dir jetzt helfen, wo du uns
jahrelang aus Deutschland nicht ge-
holfen hast!?“ heißt es dann oft.
Dass die Möglichkeiten als Asylbe-
werber Geld in die Heimat zu trans-
ferieren gering sind, wird dabei oft
übersehen.

Im Allgemeinen sind Familienver-
bände im Kosovo zwar stark, kön-
nen aber längst nicht alle Probleme
auffangen. Anders war das in den
ersten Jahren direkt nach dem
Krieg. Die „Generation“ der ersten
Rückkehrer brachte nötiges
Know-how mit und hatte den Wil-
len etwas beim Wiederaufbau mit
einzubringen und nutzten dafür die
Ressourcen der gesamten Familie.
Die Angehörigen der aktuellen
„Rückkehrergeneration“ hingegen
lebten jahrelang von Asylbewerber-
leistungen in Deutschland und wur-

Die deutschen KFOR-CIMIC-Soldaten sind bestrebt, ständig Kontakt mit „local authorities“ zu
halten und über diese Personen ein Stimmungsbild zu erhalten, auch um zu erfahren, wo Hilfe
derzeit angemessen und notwendig ist. So sieht man im Süden des Kosovos, wo die deutschen
Soldaten stationiert sind, ständig KFOR-Fahrzeuge auf Erkundungstrip. Man kann zweifelsoh-
ne sagen, dass das Wissen über die Lage vor Ort sehr groß ist. Ich war erstaunt, welche detai-
lierten Fachgespräche ich mit den KFOR-Soldaten führen konnte, die auch mal über den Tel-
lerrand hinaus geschaut haben. Bei ein, zwei NGOs, mit denen ich Kontakt hatte, hatte ich

den Eindruck des ganzheitlichen Blicks nicht.

Fortsetzung von Seite 10
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den zumeist aufgrund der Asylregelun-

gen vom legalen Arbeitsmarkt ausge-

schlossen. Ohne  egliche  ualifikation

und Motivation kommen diese Personen

im  osovo an. Sie haben kaum Gelegen -

heit, in der Gesellschaft aufzusteigen,

sondern bleiben meist auf dem untersten

sozialen Level, auf dem sie nach ihrer

Rückkehr ankommen.

Ganz besonders schwer ist es für
Rückkehrer, die einer Minderheit an-
gehören. Offiziell wird von der
Rückkehr dieser Personen abgera-
ten, es gibt aber Ausnahmen. Ange-
hörige der Goranen (serbische Mus-
lime), haben während meiner Re-
cherche im Kosovo deutlich erzählen
können, wie sie dort wieder verfolgt
werden. Übergriffe wie die so ge-
nannten „März-Unruhen“ 2004
(auch als Pogrom bezeichnet) gegen
Serben und deren Einrichtungen
können jederzeit wieder passieren.
Die Gefahr ist nach der Unabhängig-
keitserklärung im Februar 2008 grö-
ßer geworden.

Es war festzustellen, dass gute Rück-
kehrprogramme scheinbar nur auf
dem Papier stattfinden. Ein klarer
Prozess, der von der Vorbereitung
im Aufnahmeland bis hin zur Einglie-
derung im eigentlichen Herkunfts-
land reicht - mit Einbeziehung aller
Beteiligten - ist nicht wirklich er-
kennbar. Die meisten Rückkehrer,
seien es Abgeschobene oder „frei-
willige Rückkehrer“, sind nach ihrer
Ankunft am Flughafen der Haupt-
stadt des Kosovos allein gelassen. Sie
besitzen keinerlei finanzielle Grund-
lage für einen Start in ein „neues Le-
ben“ in ihrem Herkunftsland, meist
haben sie nicht einmal eine Unter-
kunft. Sie versuchen dann bei Ver-
wandten oder Bekannten für einige
Zeit unterzukommen. Wie sie ihr
Einkommen bestreiten, darüber
kann man meist nur spekulieren,
wohl kaum legal. Die Hilfsprogram-
me zum Wiederaufbau von Häusern
sind meist bereits ausgelaufen. Auch
andere Hilfsmaßnahmen sind nur
eher spärlich vorhanden, da zumeist
die finanzielle Ausstattung fehlt. Le-
diglich in allen Fällen, in denen eine

Rückkehrabsicht seitens der Betrof-
fenen geäußert wurde, ist überhaupt
eine Kostenübernahme für
Re-Integrationsmaßnahmen vor Ort
möglich – und das nur für maximal
zwei Jahre. Im Wesentlichen bezieht
sich diese Maßnahmen auf Bera-
tungsangebote, Bewerbertraining,
Erstellen eines Businessplans und
Möglichkeit zur Gewährung eines
Mikrokredits zur Anschubfinanzie-
rung. Dass damit keine nachhaltigen
Erfolge erzielt werden können liegt
eigentlich auf der Hand. Spezielle
medizinische Fälle wie beispielsweise
schwere psychische Beeinträchtigun-
gen können im Kosovo kaum profes-
sionell behandelt werden.

Zusammenfassend bleibt festzuhal-
ten, dass die Situation für Rückkeh-
rer in das vermeintlich wieder siche-
re Kosovo äußerst schwierig ist. Die

Gesamtsituation ist miserabel, so
dass fast alle Rückkehrer ihre Situati-
on dort als totalen Abstieg empfin-
den und meist nichts sehnlicher
wünschen als wieder nach Deutsch-
land zu kommen. Ohne Unterstüt-
zung von Familienangehörigen, die in
Deutschland leben und arbeiten
kommt kaum eine Familie im Koso-
vo aus. Der Weg hin zur Normalität
ist noch lang und ungewiss.

Bei weiterem Interesse an diesem The-
ma und/oder der Diplomarbeit bin ich
unter andreas.kotter@web.de erreich-
bar.

Andreas Kotter

Aufgenommen während einer Spendenübergabe von 30 Rollstühlen, bereit gestellt von einer
namhaften Versicherung aus Deutschland, Spendenaktion geplant und durchgeführt durch den

privaten Bundeswehr-Hilfeverein „Lachen helfen“. Bei der Übergabe war auch der damalige
deutsche KFOR-General Bund anwesend, der sich statt 30 Minuten fast 90 Minuten Zeit

nahm, mit den anwesenden Vertretern der NGOs zu sprechen und sich auch via Sprachmittlerin
mit den Betroffenen unterhielt. Ob die Behinderungen auch aus den Kriegsschäden stammen,

kann ich nicht sagen. Einige der Behinderten hatten wohl vorher schon Rollstühle, die aber in ei-
nem erbärmlichen Zustand waren. Diese Rollstühle sind, bevor sie übergeben wurden, alle tech-
nisch überprüft wurden. Insgesamt handelte es sich um siebzig Rollstühle bei dieser Spendenak-
tion, weitere dreißig erhielt das örtliche Krankenhaus. Derartige private Spenden sind nicht un-
üblich, aber auch notwendig. Das Budget, dass das Auswärtige Amt zur Verfügung stellt für offi-

zielle Hilfsmaßnahmen von KFOR ist erschreckend gering. Es gibt im Kosovo kein staatliches
System, das Benachteiligten, wie es Behinderte nun einmal sind, unterstützt. Bislang wurde die-
se Einrichtung“ HandiKOS“ mit ausländischen Spendenmitteln unterstützt, die aber immer wei-
ter heruntergefahren wurden in der Absicht, dass irgendwann kosovarische Staatssysteme grei-
fen und die Unterstützung leisten. Die ausländischen Donatoren zogen sich zurück, weiterge-

führt wurden die Zahlungen aus dem Kosovo nicht…

Fortsetzung  von Seite 11
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Irische Flüchtlingskinder verschwinden in hoher Zahl

Sara (Name anonymisiert), 16 Jah-
re, gilt seit November 2007 als ver-
misst. Sie verließ ihre Unterkunft,
ein Heim für unbegleitet minder-
jährige Flüchtlinge (UMFs) in Dub-
lin.

Unbegleitet minderjährige Flücht-
linge sind Minderjährige, die ohne
Eltern oder Erziehungsberechtigte
ins Land einreisen, beziehungswei-
se nach einer zunächst gemeinsa-
men Einreise von ihnen getrennt
werden, wobei eine Zusammen-
führung mit den Eltern nicht abzu-
sehen ist  oder die Eltern bzw. Er-
ziehungsberechtigten sich auf Dau-
er nicht um ihre Kinder kümmern
können. Im englischsprachigen
Raum wird deshalb häufig auch der
Begriff getrennte Kinder (separated
children) verwendet. Dort lebte sie
mit durchschnittlich zehn weiteren
Kinderflüchtlingen im Alter zwi-
schen 12 und 16, die meisten von
ihnen kommen wie Sara aus Nige-
ria. Da Sara aber keine Eltern oder
Erziehungsberechtigten hat, die in
der Öffentlichkeit auf ihr Ver-
schwinden aufmerksam machen, ist
lediglich ihr Foto und eine knappe
Beschreibung ihrer Person auf der
Internetseite  ein kleiner Hinweis in
den Medien. Einmal war auch
ihr Foto in der „Irish Times“
zu sehen. Denn Sara ist nur
eine von vielen unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlings-
kindern, die in Irland in den
letzten Jahren spurlos ver-
schwunden sind.

Zwischen 2001 und 2005
sind insgesamt 313 dieser
Kinder als vermisst gemeldet
worden. Davon sind lediglich
35 wieder aufgetaucht. Auf
diese besorgniserregend
hohe Zahl der macht auch der EU-
Menschenrechtsbeauftragte Dr.
Thomas Hammarberg  in seinem
am 30. April 2008 veröffentlichten
Bericht über die Lage der Men-
schenrechte in Irland aufmerksam.

Gründe hierfür werden von Lobby-
organisationen wie dem „Irish Re-
fugee Council“
und der „Chil-
drens Rights Al-
liance“ in der
unzureichenden
und ungleichen
Betreuung und
somit Schutz
dieser Kinder im
Vergleich zu
Kindern irischer
Staatsangehörig-
keit gesehen.
UMFs  sind be-
sonders gefähr-
det und die Unterbringung, die
meist in Heimen ohne qualifizierte
Betreuung stattfindet, wird diesen
speziellen Gefahren nicht gerecht.
Unter 12-Jährige sind meist in Pfle-
gefamilien untergebracht,
12-18-Jährige in Heimen oder be-
treutem Wohnen. Die Unterbrin-
gungsmöglichkeiten sind eng be-
messen. In Dublin gibt es nur zwei
Heime mit qualifiziertem Betreu-
ungspersonal. Die Mehrzahl der
16-18-Jährigen kommt in Heimen
privater Träger unter, die keine
ständige qualifizierte Betreuung an-
bieten.

Außerdem wird ein fehlendes Sys-
tem zur Alterseinschätzung und da-
mit Erkennung der Kinder als sol-
che bei der Einreise kritisiert.

Alle unbegleitet minderjährig ein-
reisenden Kinder sind gemäß der

irischen Gesetzgebung (Child Care Act
1991und Refugee Act 1996) in der Ob-

hut des  HSE (Health Service Executi-
ve), dem staatlichen Amt für Gesund-
heit und Fürsorge. Ende 2007 waren
insgesamt 180 Kinder in der Obhut des
HSE.

Zunächst werden die minderjährig Ein-
reisenden bei der Flüchtlingsbehörde
ORAC (Office of the refugee Applica-
tions Commissioner), oder bei den Ein-
wanderungsbehörden GNIB (Garda
National Immigration Bureau) vorstel-
lig. Von da werden sie zum zuständigen
HSE verwiesen und bekommen einen
Sozialarbeiter zugeteilt. In Dublin gibt
es ein spezielles Team von Soziarbei-
tern für die sogenannten „separated

children“. Diese Sozialar-
beiter sind gleichzeitig
rechtlicher Vormund,
kümmern sich um die
Asylantragsstellung, Anhö-
rungen und um die Be-
treuung und Unterbrin-
gung sowie weitere recht-
liche Angelegenheiten.
Nur in seltenen Fällen ha-
ben UMFs einen unabhän-
gigen Vormund.

Der Sozialarbeiter ist
beim Erstinterview und

bei der Klage zum Asylverfahren anwe-
send und  sichert ab, dass es eine faire
Anhörung gibt.

Fortsetzung auf Seite 14
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Abschiebehaftgruppe Thüringen sucht Unterstützung

Wer sind wir?

Wir sind zur Zeit drei Personen (aus Suhl, Erfurt, Kreis Hildburghausen), die jeweils zu zweit 14-tägig
die Männer in der Abschiebehaft Suhl Goldlauter für ca. zwei Stunden besuchen. Träger dieser Initiative
ist der Evangelische. Kirchenkreis Henneberger Land der EKM Thüringen.

Was ist möglich?

Wir hören zu, wenn die Männer von ihrer aktuellen Situation und deren Vorgeschichte berichten. Im
Zusammenhang damit stellen wir Außenkontakte zu Angehörigen, Freunden oder auch zu Behörden
und Anwälten her oder leisten evtl. auch praktische Hilfe (Kleidung, Reisetaschen etc.). Nur selten gibt
es unüberwindliche sprachliche Barrieren.

Wer kann mitarbeiten?

Menschen, die zuhören und sich auf sehr unterschiedliche Einzelschicksale einstellen können. Ver-
schwiegenheit über vertrauensvolle Mitteilungen und ein sauberes polizeiliches Führungszeugnis sind un-
abdingbar. Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil, aber keine Bedingung.

Wenn du in der Lage bist, dich z. B. für einen Nachmittag im Monat für einen Einsatz frei zu halten,
wäre das ein großer Gewinn für die Gruppe. Über Zeitaufwand und Reisekosten sollten konkrete Ab-
sprachen mit den Mitgliedern der Gruppe geführt werden.

Adelino Massuvira
Tel  03681-308193
Fax 03681-308195
E-mail: adelino@t-online.de

Ingrid Röseler
Tel  0361-6023995
Fax 0361-6023995
E-mail: ingrid.roeseler@emk.de

Hanne Adams
Tel  03685-406491
Fax 03685-406492
E-mail: adams.hanne@ya-

Ob das Kind einen Antrag auf Asyl
stellt, wird ebenfalls vom zugewiese-
nen Sozialarbeiter des HSE entschie-
den. Vor dieser Entscheidung erhält
das Kind keine unabhängige Bera-
tung, wird jedoch im Falle eines
Asylantrags beim „Legal Refugee
Service“ (LRS) registriert und von ei-
nem unabhängigen Anwalt beraten
und vertreten. Der LRS ist ein Büro
der Rechtshilfebehörde, die einen
vertraulichen und unabhängigen
Rechtshilfeservice für Asylantragstel-
ler in Irland anbieten.

Flüchtlingskinder, die keinen Antrag
auf Asyl stellen, befinden sich in ei-
nem rechtlich unsicheren Raum. Bis
zur Volljährigkeit können sie nicht

abgeschoben werden, aber was
dann? Nach Jahren rechtlicher Unsi-
cherheit droht im ungünstigsten Fall
die Abschiebung ins Herkunftsland
oder ein Drittland. Eine andere Op-
tion ist „Humanitarian Leave to re-
main“ zu beantragen, dies ist ver-
gleichbar mit dem deutschen Bleibe-
recht.

Nun sieht es jedoch so aus, als su-
chen sich UMFs in Irland einen eige-
nen Ausweg, den des Verschwin-
dens, viele in die Illegalität, in Hände
von Schleppern, Kinderhändlern
oder in die Prostitution. Eine besse-
re Betreuung entsprechend interna-
tionaler Richtlinien wie der UN Kin-
derrechtskonvention kann zum
Schutz dieser Kinder vor Kinderhan-
del und Ausbeutung dienen. Noch in
diesem Jahr soll ein neues umfassen-

des Einwanderungs- und Flüchtlings-
gesetz („Immigration, Residence and
Protection Bill“) verabschiedet wer-
den. Lobby- und Flüchtlingshilfsorga-
nisationen erhoffen sich Verbesse-
rungen vor allem für die Implemen-
tierung internationaler Schutzmaß-
nahmen wie der UN Kinderrechts-
konvention und der Anerkennung
des Kindeswohls im nationalen
Flüchtlings- und Asylrecht. Flücht-
lingskinder sind zuerst Kinder und
nicht Flüchtlinge.

Wer mehr über die Situation von
Flüchtlingen in Irland erfahren will,
findet nützliche Links und Informa-
tionen auf der Seite des Irish Refu-
gee Council: www.irishrefugeecoun-
cil.ie

Jana Weidhaase

Fortsetzung von Seite 13



15

Info Flüchtlingsrat Thüringen 2/2008

Anhörung Thüringer Gesetz zur Neuordnung der Durchführung von Widerspruchsverfahren

Dem Thüringer Landtag wurde
durch die Landesregierung ein Ge-
setzentwurf vorgelegt, der die Neu-
ordnung der Durchführung von Wi-
derspruchsverfahren zum Gegen-
stand hat. Neuordnung meint in die-
sem all, dass die Landesregierung be-
absichtigt, per Gesetz in einer Reihe
von Verwaltungsverfahren das Wi-
derspruchsverfahren abzuschaffen
und Betroffene von Verwal-
tungsakten gleich den Weg zum
Gericht zu eröffnen. Da der Ge-
setzentwurf auch beinhaltet,
dass das Widerspruchsverfahren
im Ausländerrecht abgeschafft
werden soll, war auch der
Flüchtlingsrat geladen, seine
Stellungnahme gegenüber dem
Innenausschuss des Landtages
zum Gesetzesvorhaben abzuge-
ben. Der Gesetzentwurf wurde
durch den Flüchtlingsrat Thürin-
gen e.V. abgelehnt und die Ab-
lehnung wie folgt begründet.

Das Widerspruchsverfahren
dient zunächst der Verhinderung
einer gerichtlichen Entscheidung
durch die eingeräumte Selbst-
kontrolle der Behörde. Die
Möglichkeit der Selbstkontrolle
ist eine institutionelle Demokratisie-
rung der Behörden, weil die Behör-
de verpflichtet ist, die eigenen Ent-
scheidungen in Frage zu stellen und
die vorgetragenen Gründe und Be-
denken des Widerspruchsführers zu
würdigen. Nicht unberücksichtigt
kann in diesem Zusammenhang blei-
ben, dass ein Widerspruchsverfahren
zur Transparenz und besseren Kom-
munikation zwischen Behörden und
EinwohnerInnen beiträgt, weil die
Behörde ihre Bescheidung gegen-
über dem Widerspruchsführer im
Rahmen einer Anhörung oder durch
die Bescheidung erklärt und sich mit
den vorgetragenen Widerspruchs-
gründen auseinandersetzt.Der Weg-
fall dieser Selbstkontrolle würde die
Behörde darauf reduzieren, aus-
schließlich Entscheidungen zu tref-
fen. Dies wäre zwangsläufig verbun-

den mit einem Transparenz- und Ak-
zeptanzverlust. In einem Gerichts-
verfahren tritt die Behörde dann nur
noch als Antragsgegnerin auf, die
ihre Entscheidungen verteidigt.

Das Vorverfahren dient ebenso ei-
nem verbesserten Rechtsschutz des
Widerspruchsführers. Dieser wird
aus zweierlei Gründen mit der vor-

geschlagenen Deregulierung ver-
schlechtert. Die Hürde, eine Klage
bei einem Gericht einzureichen, ist
aus mentalen Gründen ungleich hö-
her, als die Formulierung eines Wi-
derspruches gegenüber der den Ver-
waltungsakt erlassenen Behörde
bzw. gegenüber der Widerspruchs-
behörde. Im Verwaltungsgerichts-
verfahren ist der Kläger verpflichtet,
Gerichtgebühren in nicht unerhebli-
cher Höhe bereits vorab zu entrich-
ten. Aus diesen Gründen wird de
facto die Hürde zur Klage soweit er-
höht, dass viele EinwohnerInnen
verzichten werden, eine angenom-
mene Rechtsverletzung rechtlich
überprüfen zu lassen.

Eine Deregulierung kann zudem
auch deshalb nicht angenommen
werden, da die den Verwaltungsakt

erlassenen Behörden im Rahmen ei-
ner gerichtlichen Stellungnahme oh-
nehin tätig werden müssen. Es sei
denn, man kalkuliert - wie von uns
befürchtet - tatsächlich ein, dass
Menschen ihre verfassungsmäßige
Rechtswegegarantie durch zu hohe
Hürden nicht mehr in Anspruch neh-
men werden.

Und nicht zuletzt sei darauf ver-
wiesen, dass sich die Rechtsver-
fahren angesichts der Zeitabläufe
an den Gerichten erheblich ver-
längern werden, bis eine erste
Prüfung nach Vortrag des einsti-
gen Widerspruchsführers erfolgt.

In einem Bereich ausländerrecht-
licher Entscheidungen ist das Wi-
derspruchsverfahren durch Ge-
setz bei Entscheidungen nach
dem Asylverfahrensgesetz be-
reits abgeschafft. Dies begegnet
bereits erheblichen Kritiken sei-
tens unseres Vereines. Vom Aus-
schluss des Widerspruchsverfah-
rens sind hier nicht nur die Ver-
fahren zur eigentlichen Asylan-
tragstellung betroffen, sondern
auch die Nichterteilung von Ge-
nehmigungen zum Verlassen des

Landkreises oder auf Wohnsitznah-
me in einer Wohnung.

Der bundesgesetzliche Ausschluss
eines verwaltungsrechtlichen Vor-
verfahrens führt nach unseren kon-
kreten Erfahrungen in der Bera-
tungstätigkeit zu einer erheblichen
Rechsteinschränkung für Flüchtlinge.
So wird zum Beispiel in der Regel die
Versagung einer Erlaubnis zum Ver-
lassen des Landkreises weder
schriftlich ausgefertigt, noch begrün-
det oder mit einem Rechtsbehelf
versehen. Theoretisch bestünde die
Möglichkeit eines einstweiligen
Rechtsschutzverfahrens und ggf. der
Einleitung eines Hauptsacheverfah-
rens. Aufgrund objektiv formeller
und subjektiver Hürden wird aber
auf diesen Weg verzichtet. Die Fol-
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Öffentlichen Anhörung „Migration und Integration in Thüringen“ im Gleichstellungs-

ausschuss des Thüringer Landtags

Auszug aus der schriftlichen Stellungnahme des Thüringer Flüchtlingsrates

… Die im Jahr 1993 durch die Ände-
rung des Grundgesetzes in der Bun-
desrepublik erfolgte de-facto-Ab-
schaffung des Rechtes auf Asyl und
die auf die im Artikel 16a Grundge-
setz aufgenommene so genannte
Drittstaatenregelung aufbauende
Dublin-II- Verordnung der Europäi-
schen Union sind ursächlich für die
zurückgehenden Fallzahlen von Asyl-
antragstellungen in der Bundesre-
publik. Keineswegs aber sind sie Be-
leg für zurückgehende Flüchtlings-
zahlen oder nicht mehr bestehende
Fluchtursachen.

So geht der UNHCR unverändert
von über 20 Millionen Flüchtlingen
weltweit aus, über 8 Millionen von
ihnen gelten als grenzüberschreiten-
de Flüchtlinge. Der UNHCR zählte
2005 weltweit insgesamt 668.000
Asylbewerber in 149 Staaten. Die
meisten Asylsuchenden wurden in
Europa registriert (374.000). In der
Bundesrepublik wurden im Jahr
2005 28.914 Asylantragstellungen
gezählt. Diese Zahl ist aber bereits
die tatsächliche Situation entstellend,

da hier auch neugeborene Kinder
von Flüchtlingen erfasst sind, für die
von Amtswegen ein Asylverfahren
durch die Behörde eingeleitet wird.

Aber dennoch: von den weltweit 8,4
Millionen grenzüberschreitenden
Flüchtlingen stellen 8,0 % einen
Asylantrag in Europa, von denen 4,3
% wiederum einen Asylantrag in der
Bundesrepublik stellen. Das heißt
nichts anderes, als dass von den
grenzüberschreitenden Flüchtlingen
weltweit 0,34 % einen Asylantrag in
der Bundesrepublik stellen. In Thü-
ringen wurden im Jahr 2005 708
Asylantragstellungen registriert, im
Jahr 2006 595. Gemessen an der Be-
völkerungszahl, an der Wirtschafts-
kraft und Mitverantwortung bei der
Entwicklung ökonomischer und öko-
logischer Fluchtursachen konstatie-
ren wir, dass die Bundesrepublik ih-
rer Verantwortung für Flüchtlinge
nur unzureichend wahrnimmt und
das im Grundgesetz im Jahr 1949
verankerte Recht auf Asyl de facto
abgeschafft ist. …

Nach den Untersuchungsergebnis-
sen des jüngsten Thüringen-Monitor
vertreten 52 % der ThüringerInnen
die Auffassung, die Bundesrepublik
sei ‚überfremdet’. Mit derartigen Äu-
ßerungen aus der Regierungspartei
wird Ausländerfeindlichkeit eher
verstärkt, denn bekämpft, wie es Mi-
nisterpräsident Althaus am 28. Fe-
bruar 2008 im Thüringer Landtag
einforderte.

Einschränkende Regelungen für
Flüchtlinge, so u.a. die Kürzung der
Sozialleistungen unter das Existenz-
minimum, die Einschränkung der Be-
wegungsfreiheit, die Einschränkung
des Zuganges zu Erwerbstätigkeit,
wird damit begründet, dass für
Flüchtlinge eine Integration nicht ge-
wollt sein kann, da ihr Aufenthalt nur
von kurzer Dauer sei und eine Inte-
gration in die Bundesrepublik eine
spätere Rückkehr in das Herkunfts-
land erschwere. Eine solche Positio-
nierung ist aus vielerlei Gründen in-

Fortsetzung auf Seite 17

gen sind Rechtsverstöße, die wieder-
um ordnungsrechtlich und ggf. straf-
rechtlich geahndet werden. Die
Überprüfung der Rechtskonformität
der Versagung findet dann aber nicht
mehr statt.

Ein Widerspruch mündlich und
formlos gegenüber einer ihnen be-
kannten Behörde vorzutragen, den
diese bescheiden muss, ist eine sehr
viel geringere Hürde für Menschen,
die ansonsten ohne Hinzuziehung ei-
nes Rechtsanwaltes ihre Rechtsange-
legenheiten in einer fremden Spra-
che vor Gericht regeln müssten.
Eine im Verfahren garantierte Über-
setzung durch einen bestellten Dol-
metscher ändert keineswegs etwas

an der sprachlichen Hürde im Zu-
sammenhang mit Rechsbehelf und
Klageerhebung.

Eine Hinzuziehung eines Anwaltes ist
für die wenigsten zu finanzieren.
Flüchtlinge erhalten in der Regel für
48 Monate Leistungen, die 30% un-
terhalb des Existenzminmums liegen
und nur in Höhe von 40 Euro bar
ausgezahlt werden. Aus diesen 40
Euro monatlich ist ein Anwalt zu fi-
nanzieren. Nach den 48 Monaten
Aufenthalt ist in der Regel ein Lei-
stungsbezug in Höhe der sozialen
Grundsicherung entsprechend SGB
XII vorliegend. Die Übernahme der
Rechtsanwaltskosten im Rahmen der
Prozesskostenhilfe ist eine ggf. der
Beauftragung eines Anwaltes nach-
folgende Entscheidung und an enge

Grenzen gesetzt. Die Kostenbela-
stung ist in jedem Fall ein erhebliches
Kriterium für Flüchtlinge, dass zum
Rechtsschutzverzicht führt.

Durch den Wegfall des Wider-
spruchsverfahrens würde die Arbeit
von entgeltfrei arbeitenden Bera-
tungsstellen und ehrenamtlichen Be-
raterInnen in der Flüchtlingsarbeit
erschwert werden. Während im Wi-
derspruchsverfahren die Hinzuzie-
hung von Vertrauenspersonen, Bei-
ständen auch eine wirksamere Ver-
tretung der Flüchtlinge gegenüber
den Behörden ermöglicht, setzt das
Rechtsberatungsgesetz der Vertre-
tung im Rechtsverfahren enge Gren-
zen.

Steffen Dittes

Fortsetzung von Seite 15
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human und sachlich auch nicht zu
rechtfertigen.

Sie unterstellt zunächst, dass Men-
schen einen Antrag auf Asyl, auf die
Feststellung der Voraussetzungen
der Genfer Flüchtlingskonvention,
auf die Feststellung von Ausreisehin-
dernissen aus humanitären, rechtli-
chen und tatsächlichen Gründen
grundlos erfolgt. Sie begegnet
Flüchtlingen mit dem Misstrauen und
dem daraus abgeleiteten Vorwurf
des Missbrauchs eines Rechtes. Nur:
wenn man allen schutzbeantragen-
den Menschen von vornherein un-
terstellt, ein Recht nicht in Anspruch
nehmen zu dürfen, stellt sich die Fra-
ge, für wen dieses Recht denn wil-
lentlich gemacht ist?

Die sich tatsächlich an einen Asylan-
trag anschließende Aufenthaltsdauer
zeigt vielmehr, dass diejenigen, die in
die Bundesrepublik als Flüchtling
kommen, Fluchtgründe vortragen
können, die, wenn nicht unter die
engen Kriterien des Art. 16a Grund-
gesetz fallend, so doch Gründe für
die Anerkennung als GFK-Flüchtling,
für die Anerkennung subsidiären
Schutzes oder Ausreise- und Ab-
schiebungshindernisse darstellen.

Dies wird auch durch die sozialge-
richtliche Auslegung des Asylbewer-
berleistungsgesetzes deutlich. Die
Absenkung der Leistungen nach § 3
AsylbLG für 36 Monate (bzw. seit
August 2007 für 48 Monate) unter
das Existenzminimum sei nur zeitlich
befristet zulässig, weil - so einhellig
die Gerichte – nach einer Aufent-
haltsdauer von drei Jahren von ei-
nem Integrationsbedarf ausgegangen
werden muss, bei dem eine weitere
Absenkung unter das sozio-kulturelle
Existenzminimum grundrechtswidrig
wäre.

Dem Gedanken, dass Flüchtlingen
ohne dauerhaft gesicherten Aufent-
haltsstatus die Integration nicht zeit-
lich unbegrenzt verwehrt werden
kann, ist die Bundesregierung ja auch
insofern gefolgt, dass die Einschrän-

kung beim Zugang zu Erwerbstätig-
keit auf 48 Monate befristet wurde.

Wenn also nach vier Jahren ein Inte-
grationsbedarf und rechtlich begrün-
deter Integrationsanspruch besteht,
erscheint es zunächst als unlogisch,
dass Flüchtlinge bei einer erwarteten
mehrjährigen Aufenthaltsdauer so-
ziokulturell deintegriert werden, um
sie dann wiederum zu integrieren.
Die Folgen einer solchen Politik sind
im persönlichen Leben der Betroffe-
nen und auch gesellschaftlich spürbar
und sind nur schwer reversibel.

Aber auch selbst bei einer späteren
Rückkehr in das Herkunftsland führt
eine fehlende gesellschaftliche Inte-
gration in der Bundesrepublik zur
Herausbildung neuer Fluchtgründe
und in der Folge zu Fluchtbiografien
insbesondere von jungen Menschen.

Warum insbesondere kleinen Kin-
dern und hier geborenen Kindern
von Flüchtlingen die Integration in
eine Gesellschaft mit der Begrün-
dung verwehrt wird, eine Reintegra-
tion in das Herkunftsland würde da-
durch erschwert werden, ist nicht
nachzuvollziehen, weil dieses Her-
kunftsland, aus dem die Kinder
durch Integration vermeintlich ‚he-
rausgerissen’ werden, einfach nicht
existiert.

Die These, dass die Integration von
Menschen in die sozialen gesell-
schaftlichen Strukturen eines Landes
das Leben in einem anderen er-
schwert, wird nicht geteilt. Gerade
die Integration in ein so-
zio-kulturelles Umfeld fördert die
Herausbildung und Festigung sozialer
Kompetenzen, die Integration in Bil-
dungs- und Arbeitsprozesse ermög-
licht, auch anderenorts Arbeit auf-
nehmen zu können usw..

Auch ist es nicht zu begründen, wa-
rum trotz Integrationsbedarf und
rechtlich begründeten Integrations-
anspruches Integration verhinderte
Einschränkungen auch zeitlich unbe-
fristet fortbestehen, wie etwa die
Einschränkungen bei der Art der Lei-
stungsgewährung, der Unterbrin-
gungsart oder der Bewegungsfrei-
heit.

Integration von Flüchtlingen fördern
ist auch aus einer gesellschaftspoliti-
schen Verantwortung heraus not-
wendig. Wer öffentlich aufruft, Aus-
länderfeindlichkeit und Rassismus zu
bekämpfen, wer SchülerInnen lehrt,
dass Menschenrechte universell und
unteilbar sind, darf Menschen nicht
per Gesetz zu Menschen dritter
Klasse machen.

Universalität von Menschenrechten
heißt, dass keinerlei Differenzierung
möglich ist. Unteilbarkeit heißt, dass
kein politisches Menschenrecht um-
gesetzt sein kann, wenn das Recht
auf Nahrung nicht garantiert ist.

Menschenrechte gelten für alle voll-
ständig oder sie gelten nicht. … die
Gleichstellung von Flüchtlingen mit
allen hier lebenden Menschen, ist
auch ein Beitrag zur Bekämpfung
von Rechtsextremismus und Rassis-
mus. Eine fortsetzende Benachteili-
gung fördert hingegen den Gedan-
ken der Ungleichheit und Ungleich-
wertigkeit.

Sehr geehrte Damen und Herren, in
der mündlichen Anhörung werden
wir ergänzend zu unseren schriftli-
chen Ausführungen eine Reihe von
konkreten Problemstellungen und
Forderungen für eine humanitäre
Flüchtlingsaufnahmepolitik in Thürin-
gen vortragen und begründen, die an
dieser Stelle zunächst nur angerissen
werden sollen:

• Schaffung einer niedrigschwelligen
und gleitenden Altfallregelung
durch Gesetz

• Ausweitung der Residenzpflicht
auf den Freistaat Thüringen ent-
sprechend § 58 Abs. 6 AsylVfG
durch Rechtsverordnung der Lan-
desregierung

• Verzicht auf Gemeinschaftsunter-
künfte zu Gunsten einer Einzelun-
terbringung bzw. Wohnformen
des individuellen betreuten Woh-
nens

• Barleistungen an Flüchtlinge ent-
sprechend § 3 Abs. AsylbLG

• Förderung eines landesweiten Be-
ratungsnetzwerkes für Flüchtlinge
…

Fortsetzung von Seite 16
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Aufruf zum Einreichen von Vorschlägen

für den Preis für die größtmögliche Gemein-

heit 2008

Auch in diesem Jahr wird der Flüchtlingsrat Thüringen e.V.
den Preis für die größtmögliche Gemeinheit verleihen. Die-
ser Preis wird alljährlich zum Tag des Flüchtlings, am 3. Ok-
tober,  solchen Behörden oder Institutionen verliehen, die
herausragende Anstrengungen bei der Diskriminierung und
Ausgrenzung von Flüchtlingen unternahmen. Besonders ge-
würdigt werden dabei vorauseilender Gehorsam, die exzessi-
ve Verletzung von Persönlichkeitsrechten sowie außerge-
wöhnliche Bemühungen, die (rechtliche) Lage von Flüchtlin-
gen in Thüringen weiter zu verschlechtern.

In der Vergangenheit ging der Preis:

Im Jahr 2000 an die Ausländerbehörde des Eichsfeldkreises wegen unerlaubter Datenübertragung zur negativen
Beeinflussung des Asylverfahrens im Zusammenhang mit einer „Residenzpflichtverletzung“. (Die Datenschutzbe-
auftragte des Freistaates Thüringen bestätigte wenige Tage nach der Preisverleihung in einem Schreiben die feh-
lende Rechtsgrundlage für die Übermittlung privater Daten.)

Im Jahr 2001 an das Sozialamt Greiz für die Verweigerung von Unterarmprothesen für A. G. (Name der Redakti-
on bekannt), einen jungen tschetschenischen Flüchtling. Dies erfolgte, obwohl Fachärzte zuvor vor den Folgen ei-
ner fehlenden Prothesenversorgung warnten.

Im Jahr 2002 wurde der Preis gedrittelt. Zu je einem Drittel erhielten ihn die Ausländerbehörde des Wartburg-
kreises, die Staatsanwaltschaft Mühlhausen und das Amtsgericht Eisenach wegen Strafverfolgung und Verhängung
einer Geldstrafe in Höhe von 2.400 Euro gegen einen Flüchtling aus Sierra Leone, der mehrfach unerlaubt den
Landkreis verlassen hatte.

Im Jahr 2003 wurde der Preis an die CDU-Landtagsfraktion Thüringen übergeben, die zu verantworten hatte,
dass in Thüringen Kinder und Jugendliche von Asylsuchenden nicht der Schulpflicht unterlagen (seit 2005 besteht
die Schulpflicht).

Im Jahr 2004 wurde der Preis dem Amtsgericht Altenburg und den Parteien im Bundestag für die Verurteilung ei-
nes Asylsuchenden wegen mehrfacher Verletzung der Residenzpflicht zu sechs Monaten Haft ohne Bewährung
verliehen.

Im Jahr 2005 ging der Preis für die größtmögliche Gemeinheit an das Sozialamt der Stadt Eisenach wegen der
Verweigerung einer angemessenen dezentralen Unterbringung für eine sechsköpfige Familie und die Beteiligung
der Familie an den Unterbringungskosten in der Gemeinschaftsunterkunft Eisenach in Höhe von 8.30 Euro/qm.

In den Jahren Jahr 2006 und 2007 wurde kein Preis verliehen.

Wir rufen alle Personen und Initiativen auf, wie in den vergangenen Jahren Vorschläge einzureichen, wer den
diesjährigen Preis erhalten soll. Einsendeschluß ist der 15. September 2008.

Vorstand und SprecherInnen des Flüchtlingsrates werden unter den eingereichten Vorschlägen den diesjährigen
Preisträger auswählen. Der Preis wird am 3. Oktober 2008, am Tag des Flüchtlings, verliehen.

Hinweis:
Wir gehen davon aus, dass mit allen eingereichten Vorschlägen die Zustimmung erfolgt, diese zu veröffentlichen.
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Statistik Kleine Anfragen

Eine Reihe von Kleinen Anfragen im Thüringer Landtag und die dazugehörigen Antworten der Thüringer Landesregierung ge-
ben zum Teil aufschlussreich Information über die Lebenssituation von Flüchtlingen in Thüringen, ob die Rechtsfragen sowie
über Auffassungen der Landesregierung.

Die Dokumente könnten unter Angabe der Drucksachennummer bzw. mithilfe von Schlüsselwörtern im Internet bezogen
werden: http://www.parldok.thueringen.de/parldok/

Eine Auswahl der zur Verfügung stehenden Antworten:

Nr. Titel

4/3728 Umsetzung des geänderten Asylbewerberleistungsgesetzes

4/3551 Aufenthalt ehemaliger Staatsbürger Aserbaidschans

4/3369 Gemeinschaftsunterkünfte in Thüringen

4/3364 Leistungen nach §2 Asylbewerberleistungsgesetz

4/3284 In Thüringen lebende Flüchtlinge und die neue Bleiberechtsregelung

4/3220
Anwendungspraxis und -richtlinien zur Umsetzung der §§57, 58 AsylVfG in den Landkreisen und kreisfreien
Städten

4/3205 Bleiberechtserlass der Innenministerkonferenz

4/3156 Ausländerinnen und Ausländer in Thüringen

4/3152
Arbeitsmarktzugang für geduldete Ausländer ohne Vorrangprüfung und ohne Prüfung der Beschäftigungsbe-
dingungen nach §39 Abs. 2 Aufenthaltsgesetz

4/2680 Gemeinschaftsunterkünfte (GU) in Thüringen

4/2664 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Thüringen

4/2372 Situation langjährig geduldeter Flüchtlinge in Thüringen

4/2362
Arbeitserlaubnisse für langjährig geduldete Flüchtlinge sowie Flüchtlinge mit einer Gestattung oder Aufent-
haltserlaubnis in Thüringen

4/2363
Ausbildungssituation für langjährig geduldete Flüchtlinge sowie Flüchtlinge mit einer Gestattung oder Aufent-
haltserlaubnis in Thüringen

4/2183 Erkenntnisse der Landesregierung zur Abschiebehaft in Thüringen

4/2178
Nachzug von Kindern, Ehegatten und anderen Familienangehörigen von in Thüringen lebenden Migrantinnen
und Migranten

4/1997 Einbürgerungsverfahren

4/1789
Anträge auf Aufenthalt aus humanitären Gründen nach §25 Abs.5 des Aufenthaltgesetzes – Widerspruchsver-
fahren

4/1690 Aufenthalt aus humanitären Gründen

4/1673 Sozialbetreuung und -beratung in Flüchtlingsunterkünften

4/1665 Situation langjährig geduldeter Flüchtlinge in Thüringen

4/1203 Kindergartenbesuch von Flüchtlingskindern

4/1116 Fachärztliche Betreuung von Flüchtlingen erst nach Prüfung durch das Gesundheitsamt

4/1089 Arbeitsgenehmigung für Geduldete

4/1090 Aufenthalt aus humanitären Gründen

4/540 Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge

4/528
Umsetzung der Thüringer Verordnung über die Kostenerstattung nach dem Thüringer Flüchtlingsaufnahme-
gesetz (ThürFlüKEVO)

4/458 Gemeinschaftsunterkünfte (GU) in Thüringen

4/407 Abschiebungshaft in Thüringen I

4/408 Abschiebungshaft in Thüringen II

4/409 Abschiebungshaft in Thüringen III
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UNTERSTÜTZEN SIE DEN FLÜCHTLINGSRAT THÜRINGEN E.V.!

¦ Ich/wir möchte(n) weitere Informationen und Einladungen zu den Treffen des Offenen Flüchtlingsrates erhalten.

AUFNAHME-ANTRAG

¦ Ich/wir möchte(n)¦ ordentliches Mitglied /¦ förderndes Mitglied ohne Stimmrecht des Flüchtlingsrates Thüringen

e.V. werden.

Ich/wir verpflichten uns, einen Jahresbeitrag von EUR ___________________ gemäß der Beitragsregelung an den Verein
zu entrichten. Jahresbeitrag 30 EUR für Einzelpersonen, 20 EUR für Personen ohne Einkommen, 6 EUR für Asylbewer-
ber/innen (bei Leistungen gemäß AsylbLG), Jahresbeitrag 100 EUR für Organisationen (der Vorstand kann im Einzelfall
Ausnahmen genehmigen, ausgehend von einem Mindestbeitrag von 30 EUR pro Jahr)

Name, Vorname:

Organisation:

Straße, PLZ, Ort:

Telefon/Fax/E-Mail:

Ort, Datum Unterschrift

Aufruf zum Einreichen von Vorschlägen

für den Preis für Engagement für die Rechte von Flüchtlingen

Seit mehreren Jahren vergibt der Flüchtlingsrat Thüringen jährlich zum Tag des Flüchtlings den „Preis für die
größtmögliche Gemeinheit“. „Ausgezeichnet“ werden in der Regel immer wieder Behörden und Institutionen, die
sich durch eine besonders restriktive Auslegung ohnehin schon nicht flüchtlingsfreundlicher Gesetze hervorheben.
Unberücksichtigt aber bleiben diejenigen, die sich seit langer Zeit für die Rechte von Flüchtlingen und der Verbes-
serung ihrer Lebenssituation einsetzen, sich ehrenamtlich engagieren, Zeit und oftmals auch Geld investieren, um
manchmal „nur“ im Kleinen konkret zu helfen.

In diesem Jahr wollen wir zum dritten Male einen Preis für herausgehobenes Engagement für die Rechte von
Flüchtlingen ausschreiben und vergeben. Wir bitten um das Einsenden von Vorschlägen mit einer kurzen aussage-
kräftigen Begründung an:

Flüchtlingsrat Thüringen e.V.
Warsbergstraße 1
99092 Erfurt
mail: info@fluechtlingsrat-thueringen.de


